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33 ) Die Wohnung des Schulleiters und der Schulleiterin füllen womöglich
in der Nähe des Schuleinganges liegen.

Bei zweckmäßiger Einteilung unter Vermeidung jedes Überfluffes, befonders eines folchen an Ge-

fchofshöhe , foll die Wohnung den gebräuchlichen Anforderungen 'eines bürgerlichen Heimes entfprechen .
Sie bedeckt höchftens 100 ,(XD” Fläche und umfafst eine Küche , ein Speife-

zimmer, drei Zimmer und ein Dienftbotenzimmer, das find 6 Räume , ferner die
Abortanlagen und einen Keller .

In die Küche ift Trinkwaffer einzuleiten , ebenfo Gas mit befonderem Gasmeffer. Die Gasbeleuch¬

tungseinrichtung umfafst eine Flamme im Vorzimmer , in der Küche und einen einfachen Lüfter im Speife-
zimmer. In der Wohnung find nicht mehr als zwei verglafte Flammen anzunehmen . Die Fender find
mindeftens an der der Sonne ausgefetzten Seite mit Vorhängen zu verfehen .

Man vermeide jede unmittelbare Verbindung zwifchen der Wohnung und
den eigentlichen Schulräumen.

34) Heizanlagen in Schulen find für Steinkohlenfeuerung einzurichten.
Falls Einzel Öfen aufgeftellt werden , follen diefeiben einen glockenförmigen

gufseifernen Kern mit Waflerverdunftungsgefäfs und einen tönernen Mantel
erhalten.

Das Rauchabzugsrohr ' kann mehrfache Windungen über dem Ofen erhalten . Diefe Ofen find in
jedem Lehrzimmer neben der Lehrerplattform fenfterfeitig aufzuftellen. Jeder Ofen hat Frifchluftzufüh -
rungen zu erhalten . Bei Sammelheizungen vermeide man verwickelte Anlagen und übertrage derartige
Ausführungen einem verläfslichen Fachmann . Man verwende nur folche Vorrichtungen , deren Erhaltung
durch gewöhnliche ftädtifche Unternehmer und deren Bedienung durch das Schulperfonal erfolgen kann .
Feuerluftheizungen zur Heizung der Lehrfäle find ausgefchlolfen.

35) Gasbeleuchtung wird eingerichtet in den Vorhäufern , Gängen,
Treppen , Warteräumen , Arbeitszimmern der Schulleiter und Hilfslehrer , ebenfo
in der Türhüterloge , in den Spielplätzen und Höfen, Arbeitsräumen und anderen
Nebenräumen . Für die Tafelbeleuchtung ift in jedem Lehrzimmer vor der
Lehrerplattform eine Flamme mit beweglichem Schirm anzubringen. Ferner
follen in jeder Knaben - und Mädchenfchule zwei Lehrzimmer vollftändig be¬
leuchtet werden.

Die Anordnung der Beleuchtungsvorrichtungen in den Arbeitsräumen und
in den Zeichenfälen hat nach genauer Angabe der Direktion des Volksunter-
richtswefens zu erfolgen.

Alle den Kindern erreichbaren F'lammen find mit einem befonderen Schlüffel fperrbar einzurichten .
Für jede Schule ift ein allgemeiner Gasmeffer, für die Wohnungen der Schuldiener , des Schul¬

leiters und für die Küche ift je ein befonderer Gasmeffer anzubringen . Diefe Einrichtungen werden nach
den gebräuchlichen Vorfchriften im Einverftändniffe mit dem ftädtifclien Gasbeleuchtungsamte ausgeführt ,
welch letzteres die Einleitung beforgt .

I) Entwurfserforderniffe .
Die beiden gefetzlichen Beftimmung 'en über den Bau von Volksfchulhäufern

vom Jahre 1880 und 1882 enthalten in einem Anhang die Aufzählung jener Be¬
helfe, welche für die Baubewilligung erforderlich find und welche im Falle eines
Anfuchens um ftaatliche Unterftützung notwendig werden.

a) Beftimmungen vom Jahre 1880.
Am 24 . September 1880 wurde vom Unterrichtsminifter eine ftändige Schul-

baukommiffion { Commiffion des b&timentsfcolaires '
) beftellt, die alle Projekte zur

Erbauung und Einrichtung von Schulgebäuden zu überprüfen hat .
Die betreffenden Eingaben haben aufser den vorgefchriebenen Behelfen

noch zu enthalten :
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1) Topographifchen Plan , der Gemeinde (Auszug aus dem Katafterplan ) mit Angabe der Lage des

projektierten Neubaues und des Abftandes vom Friedhof ;
2) Lageplan der Gebäude , Höfe , Spielplätze u . f. w . im Mafsftab 1 : 200 ;

3) Plan des Erdgefchoffes und aller Gefchoffe im Mafsftab 1 : 100;

4) Anfichten 1 : 100 ;
5 ) Querfchnitt und wenn erforderlich , Längenfchnitt 1 : 100 ;
6) Detailplan der Klaffe oder der verfchiedenen Klaffen mit Eintragung der inneren Einrichtung

im Mafsftab 1 ; 50;
7 ) Einzelheiten der verfchiedenen Einrichtungsftücke 1 : 10 ;
8) Erläuterungsbericht ;
9 ) Vorausmafs ;

10) Koftenüberfchlag .

b) Beltimmungen vom Jahre 1882.

Zufammenftellung der auf den Bau und auf die Ausführung von

Schulbauten bezugnehmenden Verordnungen .
I) Vorarbeiten .

Jede auf den Neubau oder Umbau eines Schulgebäudes bezugnehmende

Eingabe hat folgende Stücke zu umfaßen :
1) Programm der durch das Projekt zu erfüllenden Bedingungen ;

2) Auszug der von dem Gemeinderate oder vom Generalrate diesbezüglich gefaßten Befchlüffe;

3) Budget der Gemeinde oder des Departements ;

4) Bericht der Steuerbehörde über die finanzielle Lage der Gemeinde ;

5) Auszug aus dem Katafterplan der Gemeinde bezugnehmend : 1) auf die Lage des geplanten

Schulbaues ; 2) auf die Lage der Friedhöfe , des Gemeindeamtes und der anderen Gemeindefchulen ;

3 ) auf die flehenden und fliefsenden Wäffer , die Wirtshäufer und unreine oder gefährliche Betriebe in

der Nachbarfchaft ;
6) Entwurf des Baues , beftehend aus den Grundriffen , Anfichten , Schnitten , Koftenvoranfchlag

und Bauvergebungsbedingungen in einfacher Ausfertigung (Verordnungen vom 14. Juli und 30. Juli 1858 ,

15 . Juni 1876 und 17 . Juni 1880) ;
7) Bericht der Schulbaukommiffion des Departements ;
8) Bericht des Volksfchul -Infpektors , des Akademie -Infpektors und des Rektors (Rundfehreiben

vom 20, April 1881 , 8 . Nov . und 28 , Dez . 1881 und 28 . Juli 1882 ) ;

9) Auszug des Befchluffes des Unterrichtsrates des Departements ;

10) Auszug des Befchluffes des Generalrates . (Gefetz vom 10 . Auguft 1871 und Rundfehreiben

vom 15. Juni 1876.)
Das derart vorbereitete Aktenftück wird dem Minifterium für den öffent¬

lichen Unterricht übermittelt . Nach der Berichterftattung des Zentralkomitees

für Schulbauten , genehmigt der Minifter den Entwurf oder er fendet ihn zur

Abänderung zurück. Vor der Vergebung der Bauarbeiten ift ein Exemplar des

Entwurfes , beziehungsweife des abgeänderten Entwurfes , entfprechend den ge¬

nehmigten Anordnungen vorzulegen. Diefes dem Präfekten übermittelte Exem¬

plar dient als Kontrolle für die Ausführung .

II) Anfuchen um eine Beifteuer oder um Genehmigung einer Anleihe .

Jede diesbezügliche Eingabe der Gemeinde ift vom Bürgermeifter vorzu¬

legen und hat zu umfaßen :
1) Abfchrift der minifteriellen Genehmigung (Art . 3, 5 und 7 des Gefetzes vom 24. Juli 1867) ;

2) Abfchrift der auf die Anleihe bezugnehmenden Befclilufsfaffung des Gemeinderates ;

3) Beweisfchriften der Unterftützungsbedürftigkeit nach den betreffenden Beftimmungen der Bei-

tragsleiftung . (Gefetz vom I . Juni 1878 , Dekret vom 10. Auguft 1878 , Inftrulction vom 16. Auguft 1878 ,

Gefetz vom 3 . Juli 1880 und vom 2 . Auguft 1881 , Inftruktionen der Scliulbaukaflen für Darlehen ,

Juni 1878 .)
Sofort nach der Genehmigung des Projektes durch den Minifter ift um die

Beifteuer oder um die Genehmigung eines Anleihens anzufuchen.
C. Hinträger . Volksfchulhäufer . III ,

114.
Beftimmungen

vom
Jahre 1882.
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Die Auszahlungen der Beifteuer erfolgen auf Vorfchlag des Präfekten , der
begründet ift auf:

1) eine Erklärung des Bürgermeifters über das feitens des Gemeinderates
erfolgte Anfuchen um eine Unterftützung;

2) ein Beglaubigungsfchreiben des Akademie-Infpektors , betreffend die Be-
fchlüffe der Schulbaukommiffiondes Departements über den Fortfehritt der Ar¬
beiten und über die Einhaltung des genehmigten Projektes bei der Ausführung .

Die Auszahlung der Beifteuer erfolgt erft nach wirklicher Inangriffnahme der Bauarbeiten , was
durch die Kommiffion des Departements , etwa durch einen Abgefandten des Schulbaukomitees beftätigt
wird . (Erlaß vom 14. Juli 1858 , Inftruktion vom 16 . Auguft 1878 , Rundfehreiben vom 15 . Mai 187g
und Erlaß vom 8 . November 1881 .)

c) Technifche Arbeiten bei Schulbauten 16 ) .
Die technifchen Arbeiten bei einem Schulbau gliedern lieh in drei Ab-

fchnitte : Verfaffung und Genehmigung des Entwurfes ; Ausführung und Über¬
wachung der Bauarbeiten und Übernahme des Baues fowie Begleichung der
Koften.

Das Bauprogramm enthält alle erforderlichen Angaben über die Schüler¬
zahl , Lehrzimmerzahl, erforderte Flächen , verfügbare Bauftelle u . f. w.

In allen Fällen empfiehlt fich die Verfaffung eines Vorprojektes , das dem
Schulbauamte des Unterrichtsminifteriums vorgelegt werden kann , um bei der
Verfaffung des endgültigen Entwurfes weniger Abänderungen zu erfahren.

Der Entwurf hat die durch die minifterielle Inftruktion vom 17, Juni 1880 vorgefchriebenen Be¬
helfe zu enthalten und ift vor der Genehmigung durch den Gemeinderat , falls es fich um Bezirksfchulen
handelt , dem Akademie -Infpektor und dem Volksfchul -Infpektor des Bezirkes vorzulegen , welche ihre
Aufserungen nach den Vorfchriften des Rundfehreibens vom 20 . April 1881 abgeben , Der Entwurf
wird dann dem Bezirksbauamte zur technifchen Überprüfung eingereicht , und nach deflen Genehmigung
empfiehlt der Bezirksvorftand die Baubewilligung , im Gegenfalle wird die Vorlage eines neuen Entwurfes
verlangt . Der Bezirksvorftand leitet den Entwurf mit einem Bericht an das Minifterium , das den -
felben feinem Hochbaudepartement zur letzten Überprüfung übergibt . Sodann erfolgt die Rückleitung
an die Gemeinde oder an den beteiligten Bezirk mit der Bewilligung zur Bauausführung oder mit der
Angabe der erwünfehten Abänderungen zur Neuvorlage .

Die Bauausführung erfolgt unter der Leitung des Architekten , der die
Verantwortlichkeit übernimmt. Die Behörden können nur infofern einen Einflufs
üben , als es fich um Abänderungen an dem genehmigten Ausführungsplanehandelt .

Bei ftaatlicher Unterftützung wird ein Auffichtsorgan feitens des Bezirksvorftandes zur Überwachung
des Baues beftellt . Eine weitere Kontrolle lieht dem Hochbaudepartement des Minifteriums zu . Im
Falle der Unterbrechung oder vorfchriftswidrigen Ausführung der Bauarbeiten wird die Staatsunter -
ftützung eingeftellt .

Bei der Bauübernahme ift die Einhaltung des genehmigten Entwurfes
feftzuftellen . Die Übernahme erfolgt durch den Volksfchul- Infpektor .

Der Abrechnung find alle Voranfchläge und die Baurechnungen beizugeben . Die Überprüfungder Abrechnung erfolgt durch das Schulbauamt .

3 . Kapitel .
Normalzeichnungen für Volksfchulhäufer auf dem Lande .

A) Mufterpläne von C. Pompee xe
) .

Die Mufterpläne find keine bindenden Typen , denn in den Bergen des Jura und der Vogefenwird man anders bauen als in den Seealpen oder an den Ufern der Rhonemündung .
15) Nach : Narjoux , F . Les ecoles nouvelles . Paris 1888.I0) C . Pomp £e. La maifott d ' ecole rurale . Supplement au recueil de pians -modeles . Paris 1877.
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